
b) die dritte Partei schützt die vertraulichen Informationen wie
gegenseitig vereinbart.

TITEL XIII

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN

Artikel 121

Benennung

Die Mitgliedstaaten benennen die zuständige/n Behörde/n, die
für die Wahrnehmung der Aufgaben, die den zuständigen
Behörden durch diese Verordnung übertragen werden, sowie für
die Zusammenarbeit mit der Kommission und der Agentur bei
der Durchführung dieser Verordnung zuständig ist/sind. Die Mit-
gliedstaaten stellen den zuständigen Behörden angemessene Mit-
tel zur Verfügung, damit diese ihre Aufgaben im Rahmen dieser
Verordnung unter Hinzuziehung anderer verfügbarer Mittel
rechtzeitig und effektiv erfüllen können.

Artikel 122

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung
arbeiten die zuständigen Behörden zusammen und leisten dazu
den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten die notwen-
dige und sachdienliche Unterstützung.

Artikel 123

Information der Öffentlichkeit über Stoffrisiken

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten informieren die
breite Öffentlichkeit über die Risiken im Zusammenhang mit
Stoffen, wenn dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit
und der Umwelt für erforderlich erachtet wird. Die Agentur
erstellt in Konsultation mit den zuständigen Behörden, den inte-
ressierten Kreisen und gegebenenfalls unter Heranziehung
bewährter Verfahren Anleitungen für die Mitteilung von Infor-
mationen über die Risiken und die sichere Verwendung chemi-
scher Stoffe als solcher, in Zubereitungen und in Erzeugnissen.

Artikel 124

Sonstige Zuständigkeiten

Die zuständigen Behörden übermitteln der Agentur auf elektro-
nischem Weg alle ihnen vorliegenden Informationen über Stoffe,
die zwar nach Artikel 12 Absatz 1 registriert wurden, deren
Registrierungsdossiers aber nicht die gesamten Informationen
nach Anhang VII enthalten, insbesondere Informationen darü-
ber, ob sich im Zuge der Durchsetzungs- oder Überwachungstä-
tigkeiten ein Risikoverdacht ergeben hat. Die zuständige Behörde
aktualisiert diese Informationen gegebenenfalls.

Zusätzlich zu den von der Agentur gemäß Artikel 77 Absatz 2
Buchstabe g bereitgestellten schriftlichen Leitlinien richten die

Mitgliedstaaten nationale Auskunftsstellen ein, die die Hersteller,
Importeure, nachgeschalteten Anwender und sonstige interes-
sierte Kreise hinsichtlich ihrer jeweiligen Zuständigkeiten und
Verpflichtungen im Rahmen dieser Verordnung beraten, insbe-
sondere hinsichtlich der Registrierung von Stoffen nach Arti-
kel 12 Absatz 1.

TITEL XIV

DURCHSETZUNG

Artikel 125

Aufgaben der Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten unterhalten ein System amtlicher Kontrollen
und anderer im Einzelfall zweckdienlicher Tätigkeiten.

Artikel 126

Sanktionen bei Verstößen

Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen die Bestimmungen
dieser Verordnung Vorschriften über Sanktionen fest und treffen
alle zu ihrer Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorge-
sehenen Sanktionen müssen wirksam, angemessen und abschre-
ckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vor-
schriften spätestens am 1. Dezember 2008 mit und melden ihr
spätere Änderungen unverzüglich.

Artikel 127

Berichterstattung

Der Bericht nach Artikel 117 Absatz 1 enthält in Bezug auf die
Durchführung die Ergebnisse der amtlichen Inspektionen, die
erfolgte Überwachung, die vorgesehenen Sanktionen und die
weiteren nach den Artikeln 125 und 126 in dem vorangegange-
nen Berichtszeitraum ergriffenen Maßnahmen. Die in den
Berichten zu behandelnden gemeinsamen Fragen werden vom
Forum vereinbart. Die Kommission übermittelt diese Berichte
der Agentur und dem Forum.

TITEL XV

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 128

Freier Warenverkehr

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 dürfen die Mitgliedstaaten
die Herstellung, die Einfuhr, das Inverkehrbringen oder die Ver-
wendung eines unter diese Verordnung fallenden Stoffes als sol-
chem, in einer Zubereitung oder in einem Erzeugnis, der dieser
Verordnung und gegebenenfalls gemeinschaftlichen Rechtsakten
zur Durchführung dieser Verordnung entspricht, nicht untersa-
gen, beschränken oder behindern.
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